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Text 

§ 74. 

(1) Eingezahlte Nachschüsse können, soweit sie nicht zur Deckung eines bilanzmäßigen Verlustes am 
Stammkapital erforderlich sind, an die Gesellschafter zurückgezahlt werden. 

(2) Die Rückzahlung kann nur an sämtliche Gesellschafter nach Verhältnis ihrer Stammeinlagen und nicht 
vor Ablauf von drei Monaten erfolgen, nachdem der Rückzahlungsbeschluß in der im § 55 bestimmten Art 
veröffentlicht worden ist. 

(3) Ist im Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß die Einforderung von Nachschüssen schon vor vollständiger 
Einzahlung der Stammeinlagen zulässig ist, so kann die Zurückzahlung solcher Nachschüsse vor der 
Volleinzahlung des Stammkapitals nicht erfolgen. 

(4) Rückzahlungen, die ohne Beobachtung dieser Vorschriften erfolgt sind, machen den Empfänger, die mit 
der Geschäftsführung betrauten Organe und die übrigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§ 25 und 83 haftbar. 

(5) Zurückgezahlte Nachschüsse kommen bei der Bestimmung der im Gesellschaftsvertrage festgesetzten 
Grenze der Nachschußpflicht nicht in Anrechnung. 

(6) In der Bilanz muß den in die Aktiven aufgenommenen Nachschußansprüchen ein gleicher 
Kapitalsbetrag in den Passiven gegenübergestellt werden. 


